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A . 90 Druck und Verlag der Buchdruckerei
^tan«  Schicke l in Oderlabnftetn Stasi»s, des 18. April Uis. 1*Für die SchlMertwig vs-rnnv»ttlutz:Eau ard Sckickel in 34. ZWgWtz,

Llmtlicke SekMNLmackvngrn.

Sekr. KerussckLsckLmiHen.
Auf Grund des § 6 Abs. 2 der Bekanntmachung des

Reichskanzlers über die Fleischversorgung vom 27. März
1816 wird mit Ermächtigung des Herrn Ministers für
Omdwirtschaft, Domänen und Forsten siir den Umfang des
Rtziierungsbczirks Wiesbaden die Schlachtung von Rind-

Ä ,Schafen und Schweinen für den eigenen Wirtschasts-rs des Piehhaltcrs (sog. Hausschlachtungen) bis zum j Mieten , Lagerräumen usw.) haben. ^

sonstige Erzeugnisse, die dadurch entstanden sind,
daß frischen Kartoffeln , allein oder in Mischungen ,
mit anderen Stoffen , der größere Teil ihres Was¬
sergehalts entzogen ist,

Kartoffelstärke,
Kartoffelstärkemehl.

2 . Anzeigepflichtig sind alle Haushaltungen , alle land¬
wirtschaftlichen, gewerblichen und Handelsbetriebe sowie,
sonstige Unternehmungen , die mit dem Beginnne des 26.
April 1016 Vorräte an Kartoffeln sowie Vorräte der in
Ziffer l bezeichneten Art in Gewahrsam (z. B. Kellern,

1. Juli 1916 verboten.
Das B erbat tritt sofort in Kraft.
In dringender, Fällen ist der Landrat, in Frankfurt a.

M . und Wiesbaden der Polizeipräsident, berechtigt, Aus¬
nahmen zu gestatten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnisstrafe bis zu
6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1509 Mark bestraft.

W i e s b a d e n , den 13. April 1916.
Der Regierungspräsident,

v. M e i ste r.

Wird hierdurch veröffentlicht. Die Ortspolizeibehördcn
werden ersucht, für die ortsübliche Bekanntmachung dieser
Anordnung unverzüglich Sorge zu tragen. j

St . G-nnshausen, den 14. April 1916.
Der Königliche Laudrai . j

Berg.  Geheimer Regierungsrar . j- ____ _- -- ■
Ausführungsanweifung

für die Erhebung der Borrätc von Kartoffeln sowie von
Ettzcugnissen der Kartoffoltto^: und Kartoffelstärke-

fabrikation am 26. April 1916.
Auf Beschluß des Bundesrats vom 4. d. Mts . findet am <

26. April 1916 im Deutschen Reiche eine Erhebung der Vor - !
rate von Kartoffeln sowie von Erzeugnissen der Kartoffel - -
lroeknerei und Kartoffelstärkefabrikation statt, zu deren s
Durchführung in Preußen folgendes bestimmt wird:

1. Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der Kar¬
toffelstärkefabrikation im Sinne der Buudesratsverordnung i
sind:

Kartoffelschuitzel und -krümel,
Kartoffelflocken,
Kartoffelwalzmehl,
Kartoffelflockengrieß,
Kartoffelschnitzelmehl,
Kartoffelschnitzelschrot,
Kartoffelscheiben,
Kartofselbrocken,
Kartvffelflockenkleie,

Die Vorräte sind auf dem vorgeschriebenen Anzeigevor¬
druck anzugeben ; die Anzeige ist dem Gemeiudevorstand
(Gutsvorstand ) oder den von ihm bestimmten Meldestellen
bis spätestens zum 29 . April einzureichen.

Vorräte , die zum Verbrauch im eigenen Haushalt be¬
stimmt find, find nur anzuzeigen , wenn sie an Kartoffeln
im ganzen zwanzig Pfund , an Erzeugniffeu der Kartoffel-
trockncrei und Kartoffelstärkefabrikation im ganzen fünf
Pfund übersteigen.

Die Anzeigen haben in der Gemeinde zu erfolgen , in der
sich die Vorräte am 26 . April tatsächlich befinden, unter
Umständen also in mehreren Gemeinden , worauf seitens der
Ortsbehörde besonders hinzuweisen ist, um Doppelzählun¬
gen oder Auslassungen zu vermeiden.

Vorräte im Gewahrsam von Gemeinden und sonstigen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Verbänden sind
gleichfalls anzuzeigen.

. 3 . Vorräte , die in fremden Speichern , Lagern , Schiffs¬
räumen und dergleichen liegen, sind vorbehaltlich der Vor¬
schrift im Abs. 2 vom V':rfügungsberechtiate :i anzugeben,
wenn er die Vorräte unter eigenem Verschlüße hat . Ist letz¬
teres nicht der Fall , so sind die Vorräte von dem Verwalter
der Lagerräume anzuzeigen.

Vorräte , die sich mit dem Beginne des 26 . April 1916
unterwegs befinden , sind von dem Empfänger unverzüglich
nach dem Empfang anzuzeigen, wozu er vom Gemeindevor¬
stand einen besonderen Anzeigevordruck einforderu muß.

4 . Alle Vorräte sind nur in Zentnern und überschießen-
de Mengen in Pfunden anzugeben (also z. B . 5 Zentner 14
Pfund ) : jede andere Gewichtsangabe ist verboten.

5. Nicht anzuzeigen sind Vorräte , die im Eigentume des
Reichs, eines Bundesstaats oder Elsaß -Lothringens , insbe¬
sondere einer Heeresverwaltung oder der Marineverwal-
lung , stehen.

6. Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweife.
Die Ausführung der Erhebung liegt beit Gemeindebehörden
ob. In den Orten mit Königlicher Polizeiverwaliung ist
diese zur Mitwirkung verpflichtet.

7. Für die Erhebung sind folgende Vordrucke zu ver¬
wenden.

I . Anzeige,
II . Ortsliste und

III . Zusammmenstellung für den Kommunalverbaud.
Die den Ortslisten und ' Zusammenstellungen aufge-

druckte Anweisung ist genau zu beachten. Macht es die zer¬
streute Lage oder die Seelenzahl einer Gemeinde wünschens¬
wert , Zählbezirke zu bilden, so kann die Ortsliste unter ent¬
sprechender Aenderung des Vordrucks auch als Zählbezirks¬
liste benutzt werden ; eine Ortsliste ist aber auch in diesem
Falle aufzustellen, sie braucht dann aber nicht die Namen
der Anzeigepflichtigen und deren Vorräte im einzelnen zu
enthalten , es genügt vielmehr die Eintragung der Schluß¬
summen der Zählbezirkslisten.

8. Die Gemeindevorsteher (Gutsvorsteher ) mit Ausnah¬
me der Magistrate (Oberbürgermeister , Bürgermeister ) der
Stadtkreise stellen aus den Anzeigen die Ortsliste (Vordruck
II ) auf und senden sie bis zum 2 . Mai 1916 dem Landrat
(Oberamtmann ) ein. Die Anzeigen und die etwa anfgeftcll-
tcn Zählbezirkslisten sind sorgfältig aufzubewahren.

9. Die Stadtkreise stellen ebenfalls eine Ortsliste auf,
übertragen deren Schlußsummen in einer Zeile in die Zu¬
sammenstellung für den Komanunalverband (Vordruck III)
und senden sie bis zum 5. Mai 1916 unmittelbar an die
Reichskartoffelstelle in Berlin 28. 9, Bellevuestraße 6«. Je
eine Abschrift der Zusammenstellung ist dem Regierun, ;s-
präsidenten und Oberpräsidenten einzureichen. Die Ai la n¬
gen, OrtslißjMund die etwa aufgestellten Zählbczirkslisim
sind sorgfältig aufzubewahren.

10. Die Landräte (Lberamtmanner ) verteilen die ih¬
nen zugehenden Vördrwicke an die Gemeinden ihres Kreises,
sammeln die ihnen, zugesandten Ortslisten wieder ein und
tragen die Schlußsummen der Ortslisten in die Zusammen¬
stellung für den Kommunalverband (Vordruck III ) gmiein-
deweise ein , wobei streng darauf zu achten ist, daß die Orts-
listen von sämtlichen Gemeinden und.  Gutsbezirken ihres
Kreises vorhanden sind.

Die ausgerechnete Zusammenstellung ist bis zum 5. Mai
1916 der Rcichskartoffelstclle in Berlin SS. 9, Bellevue str.
6a zu übersenden. Je eine Abschrift der Zusammenstellung
ist dem Regierungspräsidenten und Obervräsidenten -einzn-
reicheu. Die Ortslisien sind sorgfältig aufzubewahreu.

11. Die Herstellung und Versendung der Vordrucke ?r-
iolgt durch das Königliche Statistische Landesamt in Ber¬
lin SW . 68, Lindeustraße 28 , bei dem auch ein etwaiger
Mehrbedarf an Vordrucken anzumelden ist

12. Es ist Sorge dafür zu tragen , daß die Bevölkerung
rechtzeitig vor der Erhebung in sämtlichen Gemeinden und

Me Spione.
Kriegsroman von Johannes Fnnck. 16

„Ich war wieder gu Haufe. Vorwürfe und Demütigun¬
gen empfinge» mich von den Eltern , Geschwistern und den
fogmanuteu wohlwollenden Freunden der Familie . So schmerz¬
lich sie mir auch waren , so stlchte ich auch jetzt Trost bei
den Büchern. Waren sie doch das Einzige, an dem ich hing.
Enne Jugend , wie anders Kinder, habe ich natürlich nicht
keuuen gelernt, uitd gar oft habe ich dies empfunden. Inzwi¬
schen hatte ein Freund meines Vaters . Herr Helgerson, mir
einen Platz als Gouvernante in einem angesehenen Hause ver¬
schafft. Ais solche hatte ich zivei allerliebste kleine Mädchen
zu nnterrichten, die mU ganzem Herzen an mir hingen.
Sie waren fünf und sieben Jahre alt , während ich damals
das stebenzehme Jahr noch nicht vollendet hatte . Mit ihnen
wurde ich jung, ich war mehr ihre Gespielin, als ihre Leh-
mr in, und spiele,ch lernten die Kleinen von mir , so daß die
Eitern , in , höchsten Grade glücklich über die Erfolge meines
Luternchts , mich ganz in ihr Herz schlossen und mich mit
Liebe überschüttete». Wohl nie hätte ich das Haus wieder
»erlassen. Doch da ereignete sich etwas . Eines Tages entdeckt«
ich, daß mein Herz einem andern gehörte."
. .> -W ?"

„Der Prioaffekretär des Hauses. Olaf Hauoson, hatte stch
schon magere Zeit um meine Liebe beworben, und an ei¬
nem schöllen, lichten Nachmittag, als ich allein in der Bib¬
liothek bei meinen Büchern saß, legte ec mir sein Herz zu
Füßen . Ich war ihm schon lange gut gewesen und habe
ihn innig und nvS vollen, Herzen geliebt. Die Verhältnisse
verboten rms aber das Heiraten und —“

Sie hatte den Satz nicht ausgesprochen, als draußen ein
Schuß knallte, die Fensterscheibeklirrte, eine Kugel durch
die Lnft pfiff uub dicht neben dem Kops des Landeshaupt-
nv*Hiii5 in die Wand eu,schlug.

„Barmherziger Gott ! Mörder ! Mörder !" ries Frau Bor-
gercholm aus , die sich leichenblaß erhob und wieder in das
Sofa znrückfiel.

Der LaudeShauptiuailn erhob stch ganz ruhig und klin¬

gelte seinem Diener . Dann trat er an die zerbrochene Fen¬
sterscheibe. *

„Gehe» Sie nicht dorthin ! Gehen Sie nicht dorthin !"
bat Frau Borgenholm ängstlich, während sie sich erhob und
sich in die dnukelste Ecke des Zimmers znrückzog.

„Ein Sperling fällt nicht ohne Gottes Willen vom Dach,
meine Gnädige, " antwortete Wibelius sicher. Inzwischen war
der Diener eingetrete». Mehrere Personen , die den Schuß
hörten, eilten herbei und überall erscholl Lärm und Geschrei.

„Ist der Herr Landeshauptmann verwundet ?"
„Mein Gott , in welchen Zeiten wir leben!"
„Wer hat den Schuß abgefeuert?"
Diese und ähnliche Fragen lösten einander ab. Eine Ant¬

wort wußte niemand zu geben.
Still urid mit würdiger Haltung teilte der Landeshaupt¬

mann inzwischen seine Befehle aus . Das Haus sollte be¬
wacht und durchsucht werden. Ferner erhielt daß Wachtkom-
mando der Stadt die Ordre. Patrouillen auszusenden, die
die Stadt Verlassenden sorgfältig zu beobachten und alles
Verdächtige anzuhalten und vorzusühren hatten . Darauf
dankte er dem Volke für die Teilnahme und bat die Leute,
sich wieder zu zerstreuen, er habe für seine Person genügend
Schutz an seiner Dienerschaft.

„Dort steht eine Frau versteckt." rief inzwischen einer der
Leute, die zur Absuchung des Hauses beauftragt waren , und
zeigte auf Frau Borgenholm , während die übrigen ihm in
die Ecke folgten, in die sie geflüchtet war.

„Hilfe!" Hilfe !" rief sie.
Der Landeshauptmann , der sehr wohl wußte , daß eine

erregte Balksmaff« leicht Torheiten begeht, eilte nach der
Stelle hin. wo die Witwe stand ergriff einige Leute am Kra¬
gen imd schleuderte sie nach beiden Seiten hin. so daß der
Weg frei wurde . Darauf rief er so laut, das alle es hören
konnten : „Rühre mir keiner die Dame an. Sie ist mein Gast !"

Das Volk zog sich ehrfurchtsvoll zurück und bald darauf
waren Wibelius und Frau Borgeuhol », wieder allein.

„Meine Gnädige ." sagte der Landeshauptmaun , „wenn Sie
jetzt noch auf dem Entschluß bestehen, als Krankenpflegerin
mit den ftnnländischen Truppen ins Feld zu ziehen, so will
ich Ihnen meine En,pfehl»»g geben. Doch warne ich Sie noch

einmal, dem, es will nach Ihrem Verhüllen bei dem soeben
Erlebten doch scheinen, als wenn Ihre Neroen einer solchen
Arbeit nicht gewachsen sind. Denken Sie an nieine Worte.
Sie bleiben diese Nacht ,nein Gast- Morgen werden rvir wei¬
ter darüber sprechen."

Er klingelte wieder und sagte dem eirnretenden Diener , er
möge Frau Borgeuholm in eins der Fremdenzimmer sichren
und auch einstweilen für ihre Beköstigung sorgen.

Der Landeshauptmann hatte jetzt alle Hände voll zu tun.
Der eine Beamt« nach den, andern erschien. Das Hans wurde
gründlich durchsucht und einige verdächtige Personen wurden
festgehalten. So nahte stch der Tag seine,n Ende.

Am Abend speisten der Landeshauptmann und sein Gast
zusammen. Frau Borgenholn , schien sich von dem Schrecken
erholt zu haben und sprach ruhig und ahne Aufregung mit
ihrem Wirt.

„Vielleicht wünschen Eie, gnädige Frau , daß eine mein»
Dienerinnen in Ihrer Näh«schläft?" fragte der Landeshaupt¬
mann artig . ^ r , v C4

„Nein, ich danke, ich hoffe daß nt» keine Gefahr droht.
Was sollte man mir auch tun ?" fuhr ste fort. „Ist daS Hass
bewacht?"

„Zwar ist es nicht ganz umstellt , dach wechseln mehrere
Patrouillen einander ab," entgegnet« der Landeshauptmann.

„Haben Sie Ihr Schlafzimmer zu eben» Erde ?"
„Ja, es liegt unten, nur drei Zitmner von hier."
„Wäre es nicht sicherer, »venn Sie ein« Treppe höher schlie¬

fen?"
„Mit einem guten Gewissen schläft Man überall gut, " aut»

ivortere der Landeshauptmann ?"
Die Nacht war ganz langsam vorgeschritten und d « Friede

wurde nur von den unaufhörlich Und tu ungleichen Richtun¬
gen marschierenden Patrouillen unterbrochen.

Im Hause des Landeshauptmanns ,var alles still. Der
Landeshauptmann selbst schlief cuhjg und ftst. Die Sreignisse
des verfloffenen Tages hatten keinerlei Unruhe in ihtn zurück-
gelaffen. . 230.20

Sein Gast hatte sich dagegen Mcht ausgezogen. Dollig öe-
kleidet warf stch Frau Borgenholm a»f ihrem Bette hin und
her, und kein wohltätiger Schlummer schloß ihre Augen.
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Gutsbezirken durch öffentliche Bekanntmachung in geeig¬
neter Weise auf ihre Anzeigepflicht hingewiesen wird.

13. Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftrag¬
ten Beamten sind befugt, zur Ermittlung richtiger Angaben
Vorrats - und Betriebsräume oder sonstige Aufbewahrungs¬
orte , wo Vorräte der genannten Art zu vermuten sind, zu
untersuchen und die Bücher des zur Anzeige Verpflichteten
einzusehen.

Als zuständige Behörde gilt der Landrat (Oberamt¬
mann ), in den Stadtkreisen der Magistrat (Oberbürger¬
meister, Bürgermeister ).

14. Wer vorsätzlich die in Ziffer 2 oorgeschriebene An¬
zeige nicht erstattet oder wissentlich unrüPige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark de.
straft; auch können im Urteil Vorräte, die bei der Bestands-
«ufnahme verschwiegen worden sind, für dem Staate »er-
säten erklärt« erden.

B e r l i n , am 8. April 1916.
Der Minister des Inner »,

v. Loebel l.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forste».

Freiherr von Schorlemer.

Wird den Herren Bürgermeistern des Kreises zur Kennt¬
nisnahme und umgehenden weiteren Veranlassung mitge-
trilt . Der Bedarf an Formularen zu Anzeigen und Orts¬
listen ist umgehend hier anzuzeigen.

Die Bevölkerung ist sofort auf ihre Anzeigepflicht und
auf die Strafbestimmungen unter Ziffer 14 hinzuweisen.

St . Goarshausen , den 15. April 1916.
Der Königliche Landrat.

I . V .: S t e u p , Kreissekretär.

Bekanntmachung über den Verkehr mit « erbrauchszucker.
Vom 10 . April 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Beiordnung erlassen:

§ 1. Zur Regelung des Verkehrs mit Verbrauchszucker
(Zucker) wird eine Reichszuckerstelleerrichtet . Sie ist eine
Behörde und besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder
mchreren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom
Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden
sowie die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

Die Aufsicht führt der Reichskanzler . Er erläßt die nä¬
heren Bestimmungen.

8 2. Die Reichszuckerstelle hat für die Verteilung der
Zuckeroorräte auf die Kommunalverbände (§§ 3 bis 9), ge¬
werblichen und sonstigen Betriebe (§ 10) sowie auf die Hee-
rresverwaltungen und die Marineverwaltung (§ 11) zu
sorgen.

§ 3. Der Reichskanzler bestimmt die Grundsätze für die
Bemessung des Zuckerverbrauchs der Zivilbevölkerung . Da¬
bei ist der Bedarf für die Obstverwertung im Haushalt zu
^berücksichtigen.

Er bestimmt ferner , nach welchen Grundsätzen die in den
einzelnen Kommunalverbänden vorhandenen Vorräte an¬
zurechnen sind.

§ 4. Die Rcichszuckerstelle überweist den Kommunal¬
verbanden Bezugsscheine über die Zuckermengen, die gemäß
§ 3 auf jeden Kommunalverband entfallen . Die Landes-
zentralbehörden können besondere Vermittlungsstellen er¬
richten, die die auf die Kommunalverbände ihres Bezirkes
entfallende Gesamtmenge unterverteilen.

Die Kommunalverbände können den auf sie entfallen¬
den Zucker selbst beziehen oder die Bezugsscheine an den
Handel weitergeben.

§ 5. Die Kommunalverbände haben den Verbrauch
von Zucker in ihrem Bezirke zu regeln , soweit nicht die §§
10 und 11 Anwendung finden . Sie können insbesondere
vorschreiben , daß Zucker an Verbraucher nur gegen Zucker-
rarten abgegeben werden darf.

Aus den auf die Kommunalverbände nach §§ 3 und 4
entfallenden Mengen ist auch der Bedarf der Gasthäuser
Bäckereien und Konditoreien zu decken.

Die Landeszentralbehörden können die Art der Rege¬
lung vorschreiben.

Die Verbrauchsregelung greift wicht Platz gegenüber
Personen , die von den Heeresverwaltungen und der Ma¬
rineverwaltung mit Zucker versorgt werden,

§ 6. Die Kommunalverbände haben Höchstpreise für
den Verkauf an die Verbraucher festzusetzen.

Diese Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, be¬
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Ge-
setzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen
vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25) und vom
23 . September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603 ).

§ 7. Die Kommunalverbände , können die käufliche
Ueberlaffung des in ihren Bezirken vorhandenen Zuckers
«i sich oder an die von ihnen benannten Stellen oder Per¬
sonen,verlangen . Dies gilt nicht für die im § 14 Abs 2 ge¬
nannten Vorräte . Erfolgt die Ueberlaffung nicht fteiwillig.
so kann das Eigentum durch Beschluß der zuständigen Be¬
hörde übertragen werden . Das Eigentum geht über , sobald
der Beschluß dem Besitzer zugeht.

Der Nebernahmepreis wird unter Berücksichtigung des
Höchstpreises und der Beschaffenheit des Zuckers von der hö¬
heren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt.

§ 8. Die Kommunalverbände haben der Reichszucker-
Kelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen . Die Reichszucker-
»elle rst befugt, mit den Landesvermittlungsstellcn und, wo
solche nicht bestehen, mit den Kommunalverbänden unmit¬
telbar zu verkehren.

8 9. Die Kommunalverbände können den Gemeinden
-ie Regelung des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeinde
übertragen.

Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung mehr als

10 000 Einwohner hatten , können die Uebertragung ver¬
langen.

Soweit die Regelung den Gemeinden übertragen wird,
gelten die 88 4 bis 8 und 15 für die Gemeinden entsprechend

tz 10. Der Reichskanzler bestimmt, in welchem Umfang
und unter welchen Bedingungen Zucker in geiverblichen und
sonstigen näher zu bezeichnenden Betrieben mit Ausnahme
der im tz 5 Abs. 2 genannten bezogen und verwendet werden
darf . Er ist namentlich auch befugt, die nach den Verord¬
nungen dom 16. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 821)
und vom 28. Februar 1916 R̂eichs-Gesetzbl. S . 125) für
gewerbliche Betriebe , in denen Süßigkeiten oder Schokolade
oder beides hergestellt werden , zur Verarbeitung zugelaffe-
ncn Zuckermengen anderweit festzusetzen.

Die Reichszuckerstelleerteilt die erforderlichen Bezugs¬
scheine.

Wer Zucker gewerblich verarbeiten will , hat die zur Er¬
mittlung seines Zuckera. teils erforderlichen Angaben der
Reichszuckerstellezu machen. Dies gilt nicht für die im 8
5 Abs. 2 genannten Betriebe.

8 ^4. Die Reichszuckerstelle erteilt die Bezugsscheine für
Lieferungen von Zucker an die Heeresverwaltungen und die
Marineverwaltung . Der Reichskanzler trifft die näheren
Bestimmungen.

8 12. Die Hersteller von Zucker haben den Weisungen
der Reichszuckerstelle zu entsprechen. Sie dürfen Zucker nur
nach den Anweisungen der Reichszuckerstelleoder gegen Be¬
zugsscheine abgeben. Im weiteren Verkehre darf Zucker le¬
diglich gegen Bezugsscheine abgegeben und bezogen werden,
soweit nicht die Kommunalverbände für ihren Bezirk nach
8 5 Abs. 1 ein anderes bestimmen. Der Handel mit Be¬
zugsscheinen ist verboten.

Die Hersteller von Zucker sind verpflichtet, Zucker au die
von der Reichszuckerstelle benannten Abnehmer zu liefern.

Die Reichszuckerstelleerläßt die näheren Bestimmungen;
sie kann insbesondere die Bedingungen der Lieferung fest-
setzen.

,8 13. Für die Ausstellung der Bezugsscheine erhebt die
Reichsznckerstelle eine Gebühr . Die nähere Bestimmung
trifft der Reichskanzler.

8 44. Wer mit Beginn des 25 . April 1916 Zucker in
Gewahrsam hat , hat bis zum 26 . April 1916 den Vorrat
nach Mengen und Eigentümern der zuständigen Behörde
des Lagerungsortes anzuzeigen . Die Anzeige über Vorräte,
die zu dieser Zeit unterwegs sind, ist unverzüglich nach deren
Empfange von dem Empfänger zu erstatten.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf:
a ) Zucker, der int Eigentums des Reichs, eines Bundes¬

staats oder Elsaß -Lothringens , insbesondere im Eigen-
tnme der Heresvcrwaltungen und der Marineverwal¬
tung steht;

b) Zucker, der im Eigentume der Zentral -Einkaufsgesell-
schaft steht;

c) Zucker, der im Gewahrsam von Zuckerfabriken ist;
ck) Zuckervorräte , die insgesamt 10 Kilogramm nicht über¬

steigen.
Der Reichskanzler erlaßt die näheren Bestimmungen.

Er kann Wiederholuitgen der Anzeige anordnen.
8 15. Die Beauftragten der Kommunalverbände und

der Reichszuckerstelle sind befugt, in die Räume der ihrer
Regelung unterstehenden Betriebe einzutreten , Aufschlüffe
en .zuholen^und von Geschäftsaufzeichnungen Einsicht zu
nehmen. Sie sind verpflichtet, über die Einrichtungen und
Geschäftsverhältnisse, die hierbei zu ihrerKenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten.

8 l6 . Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen,
deren Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflich¬
ten, die ihnen durch diese Verordnung und die zu ihrer
Ausführung erlaffcnen Bestimmungen auferlegt sind, unzu-
verläffig zeigen. Gegen die Verfügung istBeschwerde zuläffig.
lieber die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungs¬
behörde. Die Beschwerde hat keine ausschiebende Wirkung.

8 17. Dr Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬
schriften dieser Verordnung zulaffen.

8 18. Die Landeszentralbehörden erlaffen die Bestim¬
mungen zur Ausführung dieser Verordnung , soweit sie nicht
vom Reichskanzler oder von der Reichszuckerstelle zu treffen
sind. Sie können anordnen , daß die den Kommunalver-
bänden und Gemeinden übertragenen Befugnisse anstatt
durch die Kommunalverbände und Gemeinden durch deren
Vorstand wahrgenommen werden . Sie bestimmen, wer als
höhere Verwaltungsbehörde , zuständige Behörde , Kommu¬
nalverband , Gemeinde , Vorstand des Kommuiialverbandes
und Gemeindevorstand im Sinne dieser Verordnung anzu¬
sehen ist.

8 19. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fiinszehntausend Mark wird bestraft,

1. wer den auf Grund der 88 5, 9, des § 10 Satz 1 und
8 18 Satz 1 erlassenen Bestimmungen ' zuwiderhcmdelt,

2 . wer vorsätzlich die nach den §8 40 und 14 erforderten
Anzeigen innerhalb der gesetzten Frist nicht erstattet
oder wiffentiich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht,

3. wer den Vorschriften des § 12 oder deit auf Grund des
8 12 crlaffencn Bestimmungen zuwiderhandelt,

4 . wer den Vorschriften des §' 15 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwer¬
tung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimniffen sich
nicht enchält.

Im Falle der Nr . 4 tritt Verfolgung nur auf Antrag
des Unternehmers ein.

Neben der Strafe kann Zucker, der bei einer Bestands¬
aufnahme nicht oder nicht richtig angegeben worden ist, ein¬
gezogen werden.

8 20. Die Verordnung tritt mit Ausnahme des § 12
Abs. 1 Satz 3 mit dem Tage der Verkündung in Kraft . Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens
des 8 12 Abs. 1 Satz 3 sowie den Zeitpunkt des Außerkraft¬
tretens der Verordnung.

Berlin,  den 10. ' April 1916.
Der Reichskanzler,

von B e t h m a n » H ol lweg.

Ausführungs - Bestimmungen
zu der Verordnung über den « erkehr mit BerbrauchSzuck«

vom 10. April 191« (Reichs-Gesetzbl. S . 261).
Vom 12. April 1916.

Auf Grund der Verordnung über den Verkehr mit Ber-
brauchszucker vom 10. April 1916 (ReichS-Gesetzbl. S . 261)
wird folgendes bestimmt:

8 1. Der Regelung des Verbrauchs durch die Kommu¬
nalverbände ist bis auf weiteres eine Zuckermenge von .1
Kilogramm monatlich filr den Kopf der Bevölkerung zu¬
grunde zu legen. Dabei sind die Personen , die von de«
Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung mit Zucker
versorgt werden , außer Bettacht zu lassen.

Auf die dem einzelnen Kommunalverbände hiernach
zustehende Gesamtmenge (Bedarssanteil ) werden die am
25. April 1916 in seinem Bezirke vorhandenen Vorräte ab¬
gerechnet, soweit sie der Anzeigepflicht unterliegen . Nicht
angerechnet werden Borräte der unter die «8 2 und 4 dieser
Ausführungsbestimmungen fallenden Betriebe . Die Reichs--
zuckerstelle kann weitere Ausnahmen zulasten.

8 2. Die Bestimmung darüber , in welchem Umfang und
unter welchen Bedingungen Zucker in gewerblichen Betrie¬
ben, mit Ausnahme der Gasthäuser , Bäckereien und Kon¬
ditoreien , zur Herstellung von Nahrungs -, Genuß - und
Heilmitteln bezogen und verwendet werden darf , bleibt Vor¬
behalten. Bis auf weiteres erteilt die Reichszuckerstelle Be¬
zugsscheine auf Grund einer vorläufigen Prüfung der nach
8 10 Abs. 3 der Verordnung über den Verkehr mit Ver¬
brauch szucker gemachten Angaben.

Den gewerblichen Betrieben stehen gleich landwirtschaft¬
liche Betriebe , in denen Nahrungs - Genuß - und Heilmittel
zum Zwecke der Weiterveräußerung bereitet werden.

Für die Verwendung von Zucker zu anderen technischen
Zwecken gilt 8 2 der Verordnung über die Verwendung
von Verbrauchszucker vom 3. Februar 1916 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 82) .

8 3. Ueber den Bezug und die Verwendung von Zucker
haben die Zuckerverarbeiter (8 2) Buch zu führen, insbeson¬
dere darüber , in welchen Mengen , von wem und wann sie
Zucker bezogen, in welchen Mengen und zu welchem Zwecke
sie Zucker verarbeitet haben und wieviel sie unverarbeitet
besitzen.

8 4. Imker haben ihren Bedarf an Zucker zur Bienen-
sütterung , soweit er nicht durch unversteuerten Zucker gedeckt
wird , der von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden
Stelle anzuzeigen . Diese hat die Anmeldung zu prüfen und
der Reichszuckerstelle einzureichen. Die Reichszuckerstelle
bestimmt, in welcher Höhe der angemeldete Bedarf gedeckt
werden soll, und stellt Bezugsscheine aus.

8 5. Zucker, der auf Grund der 88 2 und 4 bezogen wird,
darf nicht an andere abgegeben werden . Die Reichszurker-
stelle kann Ausnahmen zulasten.

8 6. Wer Zucker im Handel abgibt , hat über Bezug und
Abgabe Buch zu führen.

Dies gilt nicht, soweit Zucker unmittelbar an Verbrau¬
cher nach den Vorschriften der Kommunalverbände abgege¬ben wird.

8 7. Die im 8 14 Abs. 1 der Verordnung über den Ver¬
kehr mit Verbrauchszucker vorgeschriebene Bestandsaufnah¬
me geschieht gcmeindeweise durch die Ortsbehörden nach

? Ortsliste . Die Ortsbehörden haben die ausgefüllten Orts¬
listen dem Kommunalverbände bis zum 28 . April 1916 ein-
zusenden. Die Kommunalverbände haben bis zum 30.
April 1916 eine Zusammenstellung der in ihrem Bezirke
vorhandenen Vorräte nach dem Muster der Reichszuckerstelle
cinzurcichen, und werden die erforderlichen Formulare
den Herren Bürgermeistern vom Königlichen Landratsamt
zugestellt.

Die Herstellung der Ottslisten liegt den Kommunalver¬
bänden ob. Die Liste ftir die Zusammenstellung der Kvm-
munalverbände wird von der Reichszuckerstelleübersandt

8 8. Wer Zucker in einem unter 8 2 fallenden Betriebe
verwenden will , hat zur Ermittlung seines Zuckeranteils der
Reichszuckerstelle bis zum 30. April 1916 Art und Umfang
des Betriebes anzumclden und anzuzeigen , welche Mengen,
und Arten von Fertigwaren er in der Zeit vom 1. Oktober
1914 bis zum 30. September 1915,. vom 1. Oktober bis 31.
Dezember 1915 sowie vom 1. Januar bis zum 31. März
1916 hergestellt hat , welche Mengen und Arten von Roh¬
stoffen, insbesondere welche Mcngett Zucker er hierzu ver¬
wendet hat , und welche Mengen von Ferttgwaren , Rohstof¬
fen und Zucker er am 25. April 1916 in Gewahrsam hat.
Zucker, der am 25. April 1916 unterwegs ist, ist unverzüg¬
lich nach dem Empfange vom Empfänger der Reichszucker-
stelle anzuzeigen.

Soweit Auszeichnungen fehlen, sind Schätzungen zü-

Die Anzeige hat auf einem von der Reichszuckerstellezw
bcstimmenden Fragebogen zu erfolgen.

8 9. Für die Ausstellung der Bezugsscheine ist von den
Antragstellern eine Gebühr von 10 Pfennig für jeden Dop¬
pelzentner Zucker zu enttichten. Die Reichszuckerstelle kann
die Ausstellung der Bezugsscheine von der vorherigen Ein¬
sendung der Gebühr abhängig machen.

B e r l i n , den 12 . April 1916.
Der Reichskanzler.

Im Aufträge : Freiherr voyStetn.
- - - - - - T'l TnurTinwiIIHIB Mi lliI..

Der re«Wrqvkricht.
WTB. (Amtlich.) Gr , ßes Hauptquartier,

17. April, vormittags:
WMlLer Krlegsschas-la-.

An der Front keine Ereigniffe von Wanderer Bedemnng
In der Gegend von Permßse(Flandern) wurde eia feind¬

liches Flugzeug durch unsere Abwehrgeschütze dicht hinter
der belgischen Linie zum Absturz gebracht und durch« rtil-
leriefeuer zerstSrt.

Oberleutnant Berthold schoß nordwestlich von Pervtzme
sein fünftes feindliches Flugzeug , einen englichen Doppel-



Lahnsteiner Tageblatt . Kretsbiatt für den Kreis St.Goarshausen.
bedtt,  ab; der Führer desselben jst tot, der Beobachter
schwer verwundet.

Seitlicher EriegsschlWlatz.
Die Russen zeigten am Brückenkopf von Dünaburg leb.

Weftere Tätigkeit.
BManSriessschau-laS-

Nicht- neue«. Oberste Heeresleitung.

Zer österreichisch ngaitöe ÄgeÄericht
WTB.  Wien,  17 . April . Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
Am oberen Sereth schlugen unsere Feldwachen einen

rassischen Vorstoß ab. Sonst nichts Neues.
Jtalie » rscherK « ieg - scha « platz.

«ab
SüdiistlicherKriegsschauplatz.

Nichts von Bedeutung.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs,

v. tzö f er , Feldmarschalleutnant.

Der Kaiser und die Oftpreußenhilfe.
v e r l i n , 17. April . (Richtamtl . W.-T .) Der Kaiser

HM dem neugegründeten Reichsverband Ostpreußenhilfe
cfae Spende von 100 000 Jt  überwiesen . Auf das Tele-Kmrn,das dem Kaiser die Gründung anzeigte,ging demsitzenden des Verbands , dem Oberpräfideuten von Ba-
Nwki, folgende Antwort zu:

Ich danke Ihnen für die Meldung von dem Zusammen»
schluß der zum Wiederaufbau der kriegsgeschädigten Städte
und Ortschaften gegründeten Kriegshilfsvereine zu dem
Reichsverband der Ostpreußenhilfe . Mit herzlicher Freude
begrüße ich die einheitliche Organisation eines Unterneh¬
mens , das der dankbaren vaterländischen Gesinnung des
deutschen Volkes wie seiner wirtschaftlichen Kraft und Größe
mitten in Kriegsnöten und Bedrängnissen ein neues, glän -,
zendes Zeugnis ausstellt . Meine wärmsten Wünsche beglei¬
te« die segensreiche Arbeit aller an dem Liebeswerk Berei¬
sten . Als Zeichen meiner persönlichen Teilnahme an dem
Wiederaufbau meiner treuen Provinz Ostpreußen überweise
ich dem Reichsverband der Ostpreußenhilfe den Betrag von
160000 J( . Ich ersuche Sie , mir über die spezielle Ver¬
wendung dieser Summe Vorschläge zu machen.

gez. W i l h e l m R.

Frmzösische Unzufriedenheit mit englischer Gewinnsucht.
Paris,  18 . April . Im „Journal " richtet der frühere

XMerstaatssekretär der Handelsmarine , Ajam , eine Mah¬
nung an die englische Regierung , für eine Herabsetzung der
Schiffsfrachten das ihre zu tun und schreibt:

„Es gibt englische Gesellschaften, die im Laufe weniger
Monate des Jahres 1915 von September bis Dezember Ge¬
winne gemacht haben, mit denen sie das ganze Kapital ih¬
rer Unternehmungen mit einem Schlage amortisieren könn¬
ten . Da die englische Regierung die Hälfte dieser Gewinne
als Kriegsgewinnsteuer erhebt , ist es in Wirklichkeit der
französische Verbraucher , der zu einem wichtigen Teil den
britischen Staatsschatz füllt ."

Frankreichs natürliche Grenze.
Wir wissen, schreibt Emil Hinzelin im „Gaulois " vom

8. April , wie weit unsere neue Grenze gehen wird . Indem
Frankreich sich bis zum Rhein ausdehnt , wird es nicht nur
dem Gebote seiner Geschichte und den Forderungen seines
politischen Lebens , sondern dem Gesetz seiner natürlichen
Gestaltung folgen.

Englische Kritik russischer Erfolglosigkeit.
Haag,  17 . April . Der Militärkritiker der „Morning-

psst " bespricht die Erfolglosigkeit der letzten russischen Offen¬
sive. Erst wenn die Russen an der Seelüfte einen allge-
m.rmen Angriff unternähmen , werde man beurteilen kön-
nev , ob ihre Lage sich durch die letzten Vorkämpfe gebessert
habe. Solange die Eisenbahn Wilna —Dwiusk in deutschem
Belitz bleibe, könne von einen : russischen Erfolg keine Rede
sei«.

Kriegsbeschädigten-Austausch.
WTB . Petersburg,  17 . dlpril . (Meldung der

Petersburger Telegraphen -Agentur .) Nach langer Pause
begann wieder der Austausch deutscher u. russischer Kriegs-
^schädigter . Heute morgen trafen hier ein Offizier , zwei
Aerzte und 228 Soldaten über Finnland ein.

Deutsche Kolonisten dem Verhungern preisgegcben.
WTB . Stockholm,  17 . April . „Rußkoje Slovo"

enMlt unter der Ueberschrift „Unnütze Leute" die folgende
Angabe : ^ » Kostroma sind 1600 deutsche Kolonisten ange-
imngt. Der Gouverneur meldet, daß er für diese Leute kei-
nen Platz und keine Nahrung habe und sich weigere, sie in
ore Stadt aufzunehmen . Die Leute sind also einfach dem

Bbatt ' ) ^" ' "^kgeben! (Das sagt selbst ein russisches

D ^ lÜck an Bord eines holländischen Minensrgers.
« 17 . April . (Richtamtl . W.-T.) An
Lord des Mmenfegers „Triton " ereignete sich beim Mon --

etnfr e'nc  Explosion , wodurch ein Sergeant
getötet und ein Korporal verwundet wurden.

^ .. . Friedensgerüchte.
^ ^ .^ ?ar : jche Generalissimus Schckow, der zurzeit in

Berlin :st, äußerte vor semer Abreise aus Sofia zu dem
Korrespondenten der „Boss. Ztg ." u . a., nach seiner Ueber-
-esgong werde der Sommer den Frieden bringen Der
Karren des Vierverbandes sei so heillos verfahren daß ihn
niemand mehr aus dem Dreck ziehen könne. Die Völker
^erlangten nach Frieden . Gleich wahnsinnigen Spielern
möchten imr noch eine Hand voll verunglückter P̂olitiker den
Krieg fortführen.

Ein neuer Kurs in Rumänien?
. F r anks « rt  n . M ., 17 ; April . Nach der Frankfur¬

ter Zeitung will der Sofioter „Dnevnik " aus kompetenter
Quelle erfahren haben , daß zwischen dem Ministerpräsiden¬
ten Bratianu und dem Führer der Konservativen , Marghi-
loman , über die auswärtige Politik eine Einigung zustande
gekommen sei.

Wilsons neue Not«.
Die „Frankfurter Zeitung " meldet in einer Sonderaus¬

gabe aus Newyork vom 1b. April : Da Präsident Wilson
Erörterungen in den Zeitungen aus Anlaß des Jahrestages
des Untergangs der„Lusitania " fürchtet , wird er anDeutsch-
land eine Note richten , in der neue Garantien für die Si¬
cherheit der amerikanischen Reisenden verlangt werden. In
der Rote werden fünfundsechzig Fälle aufgezählt werden,
in denen die Kommandanten von Unterseebooten die not¬
wendigen Vorsichtsmaßregeln vernachlässigt haben sollen.
Die Rote ist nicht zeitlich befristet, soll aber Amerikas letztes
Wort bedeuten.

8« ötm«ti Kreis.
Oberlahastein . den 18. April,

l k Nass . L a n d e s b a n k. Samstag , den 22 . d. M.
(Karsamstag ) sind sämtliche Kassen und Büros der Ras-
sauischen Landesbank geschlossen.

-!- Eine solche Behandlung  wäre auch hier
sehr oft angepaßt . In dem Bericht über die KriegKgerichts-
fitzung in Coblenz vom Samstag finden wir u . a. folgende
Anllagen : Die jungendlichen Arbeiter Anton W . u . Aloys
K. zu Engers , hatten sich abends umhergetrieben und Ziga¬
retten geraucht. Beide erhielten 10 Mark Geldstrafe . —
Die Witwe Apollonia Sch. zu Vallendar hatte dem 14
Jahre alten Sch . Zigaretten verkauft . Sie erhielt 10 Jt
Geldstrafe.

Niederlahnstein , den 18. April.
: : Fi sch ere i. Der Regierungspräsident hat gestattet,

während der diesjährigen bis zum 9. Juni dauernden Früh¬
jahrsschonzeit allwöchentlich außer den ohnehin freigegebe¬
nen Tagen von Montag 6 Uhr vormittags bis Donnerstag
6 Uhr vormittags auch an den Tagen von Donnerstag 6
Uhr vormittags bis Samstag 6 Uhr vormittags die Fische¬
rei im Rhein und in der Lahn zu betreiben.

K a r t o f f e l s a l a t. Zu unserem Artikel in Nr.
86 bett . Salat ohne Oel schreibt uns heute eine Hausfrau
aus Caub : Kartoffelsalat ohne Oel auf andere Art : Für 4
bis 5 Personen nehme man 2 rohe Eier mit etwas Milch
zerschlagen, gießt auf 2 Bouillonwürfel 3 Tassen siedendes
Wasser , gibt Eier und Brühe über den zu bereiteudeu Kar¬
toffelsalat , umrührt alles zusammen, so hat man einen kräf¬
tigen goldgelben Kartoffelsalat ohne Oel.

ck Bornhofen,  18 . April . Die Tertiarversamm-
lung für den Monat April wird am 2 . Ostertage gehalten,
für den folgenden Monat am 21 . Mai , jedesmal nachmit¬
tags um 4 Uhr.

Bemischt«.
* Kapellen,  17 . April . In der Kapelle des Schlos¬

ses Stolzenfels wird am Karfreitag um 10 Uhr vormittags
Gottesdienst mit Vorbereitung und Feier des hl. Wend¬
mahls von Pfarrer Kemper aus Coblenz gehalten.

* Coblenz,  17 . April . Die zuständige Verwaltung
ist in Erwägungen eingetreten wegen der Einführung von
Fleischkarten in Coblenz . Man geht von der Erwägung
aus , daß besser Gestellte uneingeschränkte die besten Stücke
Fleisch kaufen können, so daß der kleine Mann beim Fleisch¬
einkauf unter Umständen benachteiligt ist. Dies soll durch
die Einführung von Fleischkarten verhindert werden.

* Bad Ems,  17 . April . Eiseubahnminister von
Breitenbach nebst Frau und Tochter sind zu längerem Kur¬
gebrauch hier eingetroffen und haben im Kgl ^ Kurhause
Wohnung genommen.

* Weilburg,  17 . April . Wieder erwischt. Die am
13 . April aus dem Offiziergefangenenlager Weilburg a . d.
L. entwichenen beiden englischen Offiziere haben sich ihrer
Freiheit nur kurze Zeit erfreut ; sie wurden heute in Wein¬
heim an der Bergstraße wieder ergriffen.

Sn die Herren Weingutsbesitzer und Winzer!
Betrifft : Beschaffung von Tabakextrakl und Echrnierseife

für die Heu- und Sauerwurmbekämpfung.
Ter Vorsitzende des Rheingauer Weinbauvereins hat

mich mit dem Bezüge von Tabakextrakt und Schmierseife
für die diesjährige Heu- und Sauerwurmbekämpfung be¬
auftragt . Diejenigen Weingutsbesitzer und Winzer , welche
sich an dem gemeinsamen Bezüge beteiligen wollen, werden
gebeten , mir bis spätestens 25. April schriftlich mitzuteilen,
welche Mengen sie wünschen. Wer gegen den Heuwurm und
gegen den Sauerwurm spritzen will , bedarf für 1 Morgen
(lA  Hektar ) ungefähr 20 Kilogramm Tabakextrakt und 3
bis 4 Kilogramm Schmierseife, wer nur den Sauerwurm
bekämpfen will , kommt mit der Hälfte aus . Der Preis
sür 1 Kilogramm zollfteien Tabakextrakt stellt sich auf 1,70
bis 1,80 «ft.  lieber die Anwendung der Bekärnpfungs-
mittel erfolgt rechtzeitig nähere Aufklärung.

Obst- und Weinbauinspektor der Landwirtschaftskammer.
C. Schilling  in Geisenheim.

Bi d-m Herannaden d-r Feiertage bringen wir zur
Vermeidung vor, Rach!«il,n w' qeode BestlMMnugen der
Bundesrats 'Vi'rordnunc; wm 16. D <zember 1915 in Er¬
innerung :

In Bäckereien, Konditorei?>, Gast -, Schank- und Speise-
wir .' skvatten dürfen zue Beeeitvnft I . von Kucheileig keine
Eier oder Eierkooftrvkn und auf 500 Gramm Mehl oder
mohlarüa « Sreff - nicht mehr „ls 100 Gramm F -!t und

Grams : Zi.ck.r, II. <?y:i Torlmmusse auf 500 Gramm

Mehl oder mehlartig« Stoffe nicht mehr als 150 Gram«
Eier oder Eierkonferoen. 150 Gramm Fett und 150 Gram»
Zucker verwendet werden.

Die Verwendung von Backpulver als Triebmittel ist
gestattet, die Verwendung von Hefe ist verboten.

In den vorerwähnten Betrieben und Räumen dürfen
u . a. nicht bereitet werden Fettstreußel und Creme uuter
Verwendung von Eiweiß. Milch oder Bahne jeder Art.

Teige und Masten , die außerhalb der genannten Be¬
trieb: und Räume hergestellt find, dürfen in letzteren nicht
auSgebacken werden.

Die Polizeibeamten find beauftragt Besichtigungen der
Betriebe vorzunehmen und Proben zur Untersuchung gegen
Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Zuwiderhandlungen werden « it Geldstrafe bis 1500
Mark ober Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft. Außer¬
dem haben die BetriebSinhaber die Schließung ihrer Be.
triebe zu gewärtigen.

Von der Einsicht der Bevölkerung wird erwartet , daß
fie die AetriebSmhaber nicht durch Anfinnen unerfüllbarer
Forderungen in schwere Gefahren bringen , die Betriebst «-
haber werden um strengste Jnnehaltung deS Verbots ersucht.

Weiter bringen wir in Erinnerung , daß nach der
KreiS-Pol -D. vom 21 . Mai 1915 daS Hauskuchenbacke»
in jeder Form bei Beerdigungen , Konfirmalionen , Hochzei¬
ten, Kindlausen. Erntearbeiten , Kirmessen, Jahnnärftev
und ähnlichen Anlässen unter Androhung einer Geldstrafe
bis zu 1500 Mark oder bis 6 Monate« Gefängnis»er¬
boten ist.

Ober - und SNÄxrlahnpei « , den 17. April 1916.
_ Die Polizrj .yrrmaltA Ntz.

A» r«. gjntt tiefes Zchre;
findet eine Zählung der rn den einzelnen Haushaltungen
vorhandenen Kartoffeln und Lkartoffelerzrugniffe « statt.

Außer dem Kartoffelbestande wird noch festgestellt,
waS an

Kartoffelschnitzel und -Krümel , Kartoffelflocken. Kartoffel¬
walzmehl. Kartosselffockengries, Kartoffelschnitzelmehl,
Kartoffelschnitzelschrot, Kartoffelscheiben, Kartoffelbrocken,
Kartoffelflockenkleie. sonstige ttockene Kartoffelstoffe Kar¬
toffelstärke, Kartoffelstärkemehl

vorhanden ist.
Kartoffeln, die für den eigenen Haushalt bestimmt

find, find nur anzuzsigen, wenn fie 20 Pfund , Kartoffel-
erzeugniffe find nur zu melden, wenn sie S Pfund übersteigen.

Di « Menge ist in Zentnern und Pfunden anzugeben.
Unterlassene oder falsche Meldungen werden bestraft.
Oberlahnstein , den 17 . April 1916.

Der Bürgermeister, Schütz.

Me Bnttlmtmawjnd
findet wegen dem bevorstehenden Osterfeiertage für die Zeit vom
24 . April 1916 bis 2, . Mai 1916 wie folgt statt:

am Mittwoch , de« 18. April 1916
in der Zeit von vormittags 9 bis 12 Uhr für die Buch¬
staben A— K,
am Donnerstag (Gründonnerstag ), st». 20. April 191«

in der Zeit von vormittags s bis 12 Uhr für die Buch¬
staben L—Z und zwar iin Rathause (Stadtoerord-
netenfaal ).

Ss wird darauf aufmerksam gemacht , daß sich die Bewohner
strengstens an dieser Ordnung zu halten habe » und Ausnahmen
in keiner Weife zugelaffen werden.

Niederlahnstein,  den 13. April 1916.
Der Magistrat : Rody,  Bürgermeister .̂

Diese Woche findet
Sischmtmf jtbn D»

vormittags von V»9 Uhr an statt.
Niederlahnstein, de» 18. April 1916.

Der Magistrat: R ody.

BekmlltmOU
Samstag, den 2Ä ds. Mts.

(Charsamstag) ist Kaffe und Büro
geschloffen. Landesbimksteüe.
Sstdnheiter tollem

öommerf - ielzeil 1916.
Ostersonntag, d *3. April, nachm

4 Uhr: „Hasemanns Dicht«,"
abends * Uhr : „Das GlückS
mtdel".

Ostermontag, d. 24. April, »ach«
4 Uhr: „Das SlücksmSdel" .
abends 8 Uhr: ..Da» mm
mädel«.

Sür tif SeicriM
empfehle felbstgekelterte»

Apfelwein
p. Liter 35 Pfg ohne GlaS.

Vittshavr lm der Lch».

«rite Avvhl
Inni nf

i Weiße, kurzhaarig-, h»n>l»fe

Lmeil-Äese
frischmelkend»ud h»chtrag«rb zu
kaufen gesucht.

HM.
Buchh«lz-rstrahe.

WsMU -Wkl
«Um und schwarz , fom
Düte » Hemden , Mrs « «,
ns» ., ferner farbige AluzAg,
mm Größe 1—12 für Knabe»
und größere für Burschen, jt
Sicherst bist. Preisen, empstahl
Io». Snstrlob

Niederlahnstein.

Neste SeisteriM
so- 6o Stück Anhalt in ei, Pust,
faßch«» iu Hering- tunke« rfeM»

^ franko per Slachnahme zu M .PA.

Sr. Hast, Dcha.[ Kiste finartirrlntt
werde« in A>̂ quar >ier «ng «n-
gettomipen. Nah . BefchäftSst.

! Eine Volmvva
zu Mieten gesucht, am lieSjbe»
Parterre Offerten iwtcr ,» •%>
»urig" a» die Expedition dief^
Blattes.

Retillleue, &Ä
HobrahmenHiatrata!.JtiBd€ib®ttet
EisetuEflbelfabrUt, Sn bi i,Tbl:



Lahnsteiner Tageblatt . Kreisblatt für den Kreis St. Goarshausen.

Softes*t Aozeige.
Gestern nachmittag entschlief sanft und gott¬

ergeben, nach langem, schwerem, mir Geduld er*
lragenem Leiden, wohlvorbereiter durch den öfteren
Empfang der hl. Sakramente, unsere liebe, lreu-
sorgeiide Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante, Frau

Mw. MüttWs Merfeld
Klara ged. Kinzig.

Mitglied des kach Gesellen und Rosenkranzvereins,
Herz-Jesu-Bruderschast sowie des 3. Ordens

im 59 Lebensjahre.
Um stille Teilnahme bitten

Die tiestrauerades Müder und Auvemaudreu
Riederlahnstein» im Felde, Trier-Pallien,

Saarbrücken, den 17. April 1916

Die Beerdigung findet am Donnerstag , den
20. April, nachm. 4 Uhr vom Trauerhause, Lang¬
gasse 9a aus statt. Die feierl. Exequien werden
am vorhergehenden Tage, morgens 7in der St.
Barbarakirche abgehalten.

IMsWllg
Für die aus Anlaß des Hinscheidens unseres lieben

Sohnes und Bruders

erwiesene herzliche Teilnahme, für die starke Beteiligung
bei der Beerdigung , ferner dem kath. Lehrlingsverein,
seinen Schulkameraden und Schulkameradinnen , den
Spendem von hl. Messen und Kränzen sagen wir unsern
herzlichsten Dank

Familie Bahswötter 3oh. Kastei.
Gbrrtahrrüri«, den 18. April 1916.

ZmllWersteigMW.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in Obcr-

lahnstein beleqenen, im Grundbuch? von Oberlahnsjein Band
IX Blatt 253 zur Zeit der Eintragung des Versteigerungs¬
vermerkes auf den Namen des Schneidermeisters Anton
Hallerbach zu Oberlahnstei» eingetragenen Grundstücke

Flur 7 Nr. 799/13 Adolsstraße, Hostaum 2 qm.
Flur 7 Nr. 800/13 daselbst, Hosraum und Hausqar-

ten 1 ar 63 qm. mit a) Wohnhaus Nr. 35, 500 M Nutz-
rrrigswert und d) Hintergebäude. 69 Mk. Nutzungswert,

Flur 7 Nr . 8i4-14 obere Kammer!, Hausgarten, 2 ar
5S gm.
tut 16. öeotemfter lSü, « mlt«gs 10  llhr
durch das Unterzeichnete Gericht an der Gerrchtsstelle—
Zimmer Nr . 11 — versteigert werden.

Niederlahnstein , den 10. April 1916
Königliches Amtsgericht.

ZMWMsteiMMg.
Mittwoch , ve » 18 . April 1816 . nachm, von 3 Uhr
ab werden im Versteigerungslokale „Stadt Boppard " zu
Filsen a. Rh.

1 Sofa, I Bertikow, 1 Tisch, 1 Kommode. 1 Schreib¬
tisch. 1 Regulator, 6 Stühle mit Ledersitz. 1 Orgel, 1
Spiegel, 1 Ochse etwa l '/r Jahr alr, 2 Truthühner
und dergk. mehr

öffentlich meistbietend gegen bar versteigert.
Niedrrlahnstein . den 17 April i9l6

Gisse . Gerichtsvollzieher.

d*

I

p . p*
Mit Heutigem mache Ihnen die ergebene Mit¬

teilung. daß ich das vom verstorbenen Herrn
Peter Schneider in St . Goarshausen geführte
Geschäft übernommen habe, danke für das dem
Verblichenen entgegengedrachteVertrauen und bitte
dasselbe auch auf mich übertragen zu wollen.

Unter der Firma

Peter öAeider RA.

*
I
%Ohren, Solü - noä Silberwaren.

gegenüber dem Bahnhof , werde ich das Geschäft
in vollem Umfang weiter sühren, dabei auch gleich¬
zeitig unter bewährter Kraft den

ülLparakuren aller üvl
größte Aufmerksamkeit.bei billigster,.Preissteüungj ■-
schenken. -Ml ?

Indem ich höflichst bitte, mich mit Erteilung
Ihrer werten Austräge beehren zu wollen zeichnet

viai *-* Hochachtungsvoll
Peter Schrreider Nächst ■£

Marie Pani 5Xfjw,
I fli

flr SWstillze
finfc wieder verräüg tu der
ÄWMerer Srasz vch'ckel.

FuhMcht
für Anfang Mai gesucht von
St. Mrtin Müllerei.

preiswerte Ungeboke
i’$ EtWllgWft

Ctr ,Rm«Orstze 14
erster Stock, kein Lade«!

für Herren. BllrMs, MeHsrrcma. Ji»«git»ae,
ii Sitten 3llaMt..«esest.Farbe»

ftarnter hochseine Moftel-
AlliSge, ftesmfters fir junge

_ Herren, auch Sport-S«;«ge
7" 912“ 151S” 23 262*SJ 54"

36 88 42 46
Komm««!oll-

uft Ss»st» uft« -Aij»ßk
>N blau, schwarz und marengo, hochfeine Qualitäten, ein- und zwerreihig,\r 14- 18“22- 24 27- 32- 36

Preiswerte Angebote, einê Auswahl unter Tausenden, vorzügliche, dauerhafte
Qualitäten, neue prachtvolle Farben und Muster auch in den billigeren Preislagen,

alle moderne Fa^ ms. Prinz Heinrich -, Schlupf -, Original -Kieler - ,
hochgeschlossene und offene Faltenfasons.

Fi ; - ' Kris - skr ^ der
habe ich eine große Serie einzelner Sachen in Knabsn-Anzügen, die ich zu

besonders niedrigen Preisen abgebc.

Ob groß ob Klein, ob schlank ' ob  korpulent , ob' jung ob alt , ob arm ob
reich» alles findet bei mir die richtige Kleidung in enorm großer
Auswahl und zu WMk §st PkkW aI* 6ic oieöei ^ t denken.

ä& töfan
für Herren, Bu-scheuu
Jüngünge, teils aus
Reststoffen 16. 12.50.

9, 7,59, 5,85, 195
3,95. 2,75 bis 1

nm &fwmw m mmmmi mmäiwa*
AirsMrlige Maser

VT  erhalten beim Elvkauf ' ’S®
Dow 20 Mk. an einfache

Ml- Fahrt 3 Klaffe vergüte:
4Bjr im Umkreise von 30 km

Asstsshsse«
aus Reststoffen, fts -r!

2,65,2,25,1 85,1,75 SS

Aiehgsen
2,95, 2,65, 2,23, | 95

^ Hur 14  Firmtnigjhr. 14, erster Ziock- ^
ftei « Laden. — St ei» SchKsssenstsr«
Mesz' grstzles tti dedesterldstes

EtM-SeM ft SeleZWitsWfe

Stern
CoMeaVj Ftrmiingstr. 14,

eise Stepe hrst, i« hMse ftes Herr« Herlet
SSr WiefterllkrMerM Sizm-K«^ stets zrsZere

Psste» WLsg«.
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